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 Veröffentlicht am 07.05.1997

Norm

ASVG §251a

BSVG §120

GSVG §129

Rechtssatz

Der Gesetzgeber hat mit diesen Bestimmungen die Frage der Leistungszuständigkeit der Pensionsversicherungsträger

innerhalb der verschiedenen Zweige der Pensionsversicherung dahingehend gelöst, daß ein nicht nur nach dem

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, sondern auch nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder/und

dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz versicherter Pensionswerber Leistungen nur aus jener Pensionsversicherung

erhalten kann, in der er in den letzten fünfzehn Jahren vor dem Stichtag die größere Anzahl von

Versicherungsmonaten erworben hat, ohne daß wechselseitige Ausgleichszahlungen vorgesehen sind.
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Vgl auch; Beisatz: In der Tatsache, dass vom Gesetzgeber für die Frage der Leistungszugehörigkeit die dem

Versicherungsfall zeitlich vorangehenden Lebensverhältnisse für maßgeblich erachtet werden, kann keine

unsachliche Regelung erblickt werden. (T1)
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